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Insbesondere bei Sanierungen von 
Terrassen hat der Dachdecker, 
Spengler oder Bauwerksabdichter, 
sofern dieser quasi als Generalun-
ternehmer auftritt, die Planung von 
Pflasterflächen auf begangenen 
Flachdächern vorzunehmen und 
auf die zukünftige Nutzung abzu-
stimmen. Vor Beginn der Ausfüh-
rung hat aber auch der Pflasterer 
die erbrachten Vorleistungen des 
Bauwerksabdichters augenschein-
lich zu überprüfen. In Abhängigkeit 
der geplanten Dachkonstruktionen 
sind folgende Pflasterbauweisen 
ausführbar.

Ungebundene Bauweise
Vor dem Aufbringen der Trag-
schichten oder der ungebundenen 
Bettung ist eine geeignete Draina-
gebahn gefällerichtig gemäß der 
Herstellerangaben zu verlegen. Die 
Abdichtungsanschlüsse an Hochzü-
gen und dergleichen sind mit geeig-
neten Schutzlagen zu überdecken. 
Pflastersteine oder Pflasterplatten 
sind dem Material entsprechend zu 
verlegen beziehungsweise zu pfla-
stern und die Fugen mit Sand auf 
volle Höhe einzukehren und ein-
zuschlämmen. Nach dem Verlegen 
oder Pflastern ist die Fläche entspre-
chend den Herstellerangaben der 
Pflasterproduzenten mit einer ge-
eigneten Rüttelplatte abzurütteln.

Gebundene Bauweise
Vor dem Aufbringen der Mörtel-
bettung ist eine geeignete Draina-
gebahn gefällerichtig gemäß den 
Herstellerangaben zu verlegen. Die 
Abdichtungsanschlüsse an Hochzü-
gen und dergleichen sind mit ge-
eigneten Schutzlagen zu versehen. 
Pflasterplatten und -steine mit ma-
schinell hergestellten Unterseiten 
sind an der Unterseite vollflächig 
mit einer Haftbrücke zu versehen 
und satt in das Mörtelbett zu pfla-

stern. Die gepflasterte Fläche ist bis 
zur Aushärtung des Mörtels vor Be-
lastung (z.B. Betreten) ausreichend 
zu sichern. Nach erfolgter Abbinde-
zeit des Bettungsmörtels ist die ge-
bundene Fugenfüllung fachgerecht 
einzubringen und die Oberfläche 
zu reinigen. Auf den Schutz vor Ver-
schmutzungen an Fassaden, Einbau-
teilen, Geländer, Entwässerungsroh-
re, Brüstungen und dergleichen ist 
besonders zu achten. Anschlussfu-
gen an Hochzügen und dergleichen 
sind mit langzeitelastischem Mate-
rial zu verfugen. Generell ist auf Dä-
chern auf den sorgsamen Umgang 
mit Feuchtigkeitsabdichtungen be-
sonders hinzuweisen (kein Einschla-
gen von Schnurnägeln, Schneidear-
beiten mit Winkelschleifer nur auf 
Schutzunterlage und dergleichen). 

Oberflächenentwässerung
Es ist sicherzustellen, dass Dachwäs-
ser von darüber liegenden Ebenen 
nicht auf Pflasteroberflächen ent-
wässert werden. Eine Oberflächen-
entwässerung der Pflasterfläche ist 
zwingend vorzusehen. Das Mindest-
gefälle von 2% ist jedenfalls auszu-
bilden, Abläufe sind bis auf die Ober-
kante Pflasterdecke hochzuziehen 
(sogenannter Terrassenbausatz). 
Bei der Verlegung von Pflasterplat-
ten auf Auflagerplatten (mit offenen 
Fugen) ist eine Entwässerung zu-
sätzlich auch über die Fugen mög-
lich. Eine Entwässerung der Bettung 
(ungebunden oder gebunden) ist 
in jedem Fall mit geeigneten Ma-
terialien (z.B. Drainagematten) not-
wendig, um eindringendes Oberflä-
chenwasser kontrolliert ableiten zu 
können. Dadurch werden einerseits 
Verfärbungen durch aufsteigende 
Feuchtigkeit an der Pflasteroberflä-
che reduziert und andererseits die 
Gefahr von Frostschäden minimiert. 
Anforderungen an eine etwaige 
Trittschalldämmung sind von einem 

Bauphysiker festzulegen. Die Tritt-
schalldämmung ist auch auf die Ter-
rassenschichten inklusive Pflaster-
decken auszulegen.

Die richtige Abdichtung
Abdichtungsan- und -abschlüsse 
sind gemäß der ÖNORM B3691 über 
die oberste wasserführende Ebene 
(Oberkante Pflasterdecke) hochzu-
führen und regensicher zu verwah-
ren (z.B. Klemmschienen bei Wand-
anschluss, Klemmschellen bei Roh-
ren). In schneereichen Gebieten oder 
bei extremen Lagen sind die oberen 
Anschlussenden entsprechend hö-
her zu bemessen. Bei Tiefzügen (Ab-
bordungen) ist vorzusehen, dass die 
Abdichtung mindestens 30cm nach 
unten geführt und die Abdichtungs-
anbindung wasserhinterlaufssicher 
ausgebildet wird.
Der Abdichtungshoch- bzw. -tiefzug 
ist beispielweise durch eine Schutz-
verblechung, Fassadenverkleidung 
oder ähnlichem zu schützen. Die 
Schutzwirkung ist auf die nachfol-
gende Nutzung abzustimmen. In 
der gebundenen Bauweise sind in 

Pflastersteine & -platten
Auszug aus der überarbeiteten FQP-IFB Richtlinie

„Bei Sanierungen von Terrassen hat der 
Dachdecker, Spengler oder Bauwerks-
abdichter die Planung von Pflasterflä-
chen auf begangenen Flachdächern 
vorzunehmen und auf die zukünftige 
Nutzung abzustimmen,“ erklärt Sach-
verständiger Wolfgang Hubner.
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Abhängigkeit der Art des Schut-
zes des Hochzuges gegebenenfalls 
dauerelastische Anschlussfugen 
auszubilden. Bei Türanschlüssen 
dürfen die Abdichtungshochzugs-
höhen gemäß der ÖNORM B3691 
unterschritten werden, wenn Git-
terroste, Vordächer oder ähnliches 
im Schwellenbereich vorgesehen 
werden. Die Entwässerung dieser 
Bereiche ist über geeignete Drain-
matten oder über Rohrleitungen si-
cherzustellen. Eine Versickerung in 
die Bettung ist unzulässig. Generell 
beträgt die Mindesthochzugshöhe 
im Regelfall 15cm. Bei Türanschlüs-
sen beträgt die Mindesthochzugs-
höhe im Regelfall 10cm. Bei soge-
nannten erhöhten Anforderungen 
(z.B. schneereiches Gebiet) ist die 
Hochzugshöhe gemäß ÖNORM B 
3691 zu erhöhen. Eine Reduktion 
der Abdichtungshochzugshöhe ist 
durch die Montage eines auskragen-
den Vordaches und/oder durch den 
Einbau eines Gitterrostes inklusive 
Rigolrinne möglich. Bei einer Rigol-
breite von 12–24cm und einer Tiefe 
von 14cm kann die Abdichtungsan-
schlusshöhe an der Türschwelle im 
Regelfall auf 3cm reduziert werden. 
Bei einer Rigolbreite von größer 
24cm und einer Tiefe von 9cm kann 
die Abdichtungsanschlusshöhe an 
der Türschwelle im Regelfall auf 1cm 
reduziert werden.
Barrierefreie Türschwellenübergän-
ge sind im Regelfall gemäß ÖNORM 
B 3691 nur mit schräg gestelltem 
Gitterrost möglich.

Entwässerung und Notablauf
Die Bemessung der Entwässerung 
und der Notabläufe (Jahrhundert-
regenereignis) für genutzte Dachflä-
chen hat gemäß ÖNORM EN 12056-
3 und ÖNORM B 2501 zu erfolgen. 
Liegen die Einläufe innerhalb der 
Fläche, ist die Bemessung derart 
durchzuführen, dass unabhängig 
von der Größe der genutzten Dach-
fläche mindestens ein Ablauf und 
ein Sicherheitsablauf vorhanden 
sind. Die Position des Notablaufes ist 
so zu wählen, dass ein Überströmen 
oder Überstauen der geringsten Ab-
dichtungshochzugshöhe verhindert 
wird. Die Entwässerung muss so-

wohl in der Ebene der Abdichtung 
als auch an der Pflasteroberfläche 
sichergestellt sein. Einlaufgitter, Git-
terroste und dergleichen müssen 
für die Reinigung entfernbar sein. 
Werden bei der gebundenen Bau-
weise Mörtel verwendet, bei denen 
die Gefahr von Kalkausscheidungen 
besteht, sind die Entwässerungsein-
richtungen in ihrem Querschnitt um 
eine Dimension größer zu bemes-
sen.
Zusammengefasst sind vor Baube-
ginn zahlreiche Punkte zwischen 
Planer, Bauwerksabdichter und Pfla-
sterer zu koordinieren und zu kon-
trollieren:

 � Sind geeignete Schutzschichten 
auf der Abdichtungsoberfläche 
aufgebracht?

 � Ist das Mindestgefälle auf der 
Schutzschichtoberfläche und 
deren Ebenflächigkeit eingehal-
ten?

 � Kann eine temporäre Windsogsi-
cherung zwischen Beendigung 
der Abdichtungs- und Beginn der 
Pflasterungsarbeiten notwendig 
werden?

 � Sind die Abdichtungshochzüge 
mit der Mindesthochzugshöhe 
oberhalb Oberkante Pflaster-
decke gemäß den einschlägigen 
Normen für Bauwerks- und Flach-
dachabdichtungen eingehalten 
worden?

 � Wurden keine kapillaraktiven 
Fassadenbaustoffe im Anschluss-
bereich der Pflasteroberfläche 
eingebaut?

 � Ist ein geeigneter Schutz der 
Abdichtungshochzüge bis Ober-
kante Pflasterdecke vorgesehen?

 � Sind Entwässerungseinrichtun-
gen auf der Abdichtungs- und 
gegebenenfalls auf der Schutz-
schichtoberfläche, sowie der Ent-
wässerung der Pflasteroberfläche 
berücksichtigt worden?

 � Wurde eine exakte Abstimmung 
hinsichtlich der Position des 
Notablaufs in Bezug auf die 
fertige Oberkante Pflasterdecke 
vorgenommen?

 � Kann von einem fachgerech-
ten Anschluss der Abdichtung 
an sämtliche Einbauteile wie 
Brüstungsgeländer, Rohrdurch-

führungen, Entwässerungsein-
richtungen und dergleichen, 
sowie an Fenstertüren, Portalkon-
struktionen, u.ä. ausgegangen 
werden?

 � Wurde ein ausreichender Korro-
sionsschutz an Hochzugsschutz-
blechen in Abhängigkeit des zu 
verwendenden Pflastermaterials 
aufgebracht?

 � Hat eine Berücksichtigung der 
Anschlussfugen sämtlicher Pfla-
stermaterialien an Begrenzun-
gen, Fassaden, Einbauteile und 
dergleichen, beispielsweise durch 
eine keilförmige Ichsenausbil-
dung am Abdichtungshochzug, 
stattgefunden?

 � Ist der Verlauf von Bauwerksbe-
wegungsfugen im Dachaufbau 
erkennbar und somit eine 
Übernahme in die Pflasterdecke 
möglich?

Instandhaltung
Die Wartung und Instandhaltung ist 
eine wesentliche Voraussetzung für 
die langfristige Funktionstauglich-
keit von Terrassenkonstruktionen. 
Es gilt die Nutzungs- und Wartungs-
anleitung für Balkone, Terrassen 
und Dachgärten des IFB. Terrasse-
nablaufgitter, Entwässerungsrinnen 
und Notabläufe sind regelmäßig 
von Ablagerungen (z.B. Laub) zu rei-
nigen. Bei Reinigung mit Wasser ist 
auf den kontrollierten Abfluss der 
Wassermenge zu achten, da es an-
sonsten zu Wassereintritt oder Schä-
den an Fassade oder den darunter-
liegenden Bauteilen kommen kann. 
Pflanzenbewuchs ist regelmäßig zu 
entfernen. Chemische Pflanzenver-
nichtungsmittel dürfen nur unter 
Berücksichtigung der Verträglich-
keit mit der Abdichtung, den Schutz-
schichten und den Pflastermateri-
alien verwendet werden. 
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